
1. Der Gemeinderat stellt fest, dass bei Frau Graziella Genco als erste Nachrückperson für Frau 

Denise Nitsch keine Wählbarkeit besteht und sie somit nicht in den Gemeinderat der Stadt 

Weinstadt nachrücken kann.  

 

2. Der Gemeinderat beschließt, dass bei Herrn Dr. Gerhard Bort als zweite Nachrückperson für Frau 

Denise Nitsch ein wichtiger Grund vorliegt, so dass er nicht in den Gemeinderat der Stadt 

Weinstadt nachrücken kann. 

 

3. Der Gemeinderat stellt fest, dass bei Herrn Walter Kuhn als dritte Nachrückperson für Frau 

Denise Nitsch weder ein wichtiger Grund für eine Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit als 

Stadtrat noch ein Hinderungsgrund für ein Nachrücken in den Gemeinderat der Stadt Weinstadt 

besteht. 

 

4. Der Gemeinderat stellt fest, dass Herr Walter Kuhn zum 01.01.2023 an die Stelle von Frau Denise 

Nitsch für die SPD Weinstadt in den Gemeinderat der Stadt Weinstadt nachrückt.  


